
 
 

Aus der RECHTSPRECHUNG 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Entscheidungskommentierungen (nicht die besprochenen Gerichtsentscheidungen selbst) 
geistiges Eigentum der jeweiligen Verfasser und damit urheberrechtlich geschützt sind. Eine Verwendung der 

Kommentierungen hat daher unter Verwendung ordnungsgemäßer Kennzeichnung als Zitat zu erfolgen und den jeweiligen 
Verfasser der Kommentierung zu benennen. 
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Schwarzgeldabreden beim Grundstückskauf 

- Eine Entscheidungskommentierung von Dr. Dietmar Onusseit – 
 

BGH, Urteil vom 15.03.2024 – V ZR 115/22 
 
Das vorliegende Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) befasst sich mit unterschiedlichen Aspekten der 
zivil- und arbeitsrechtlichen Folgen von Schwarzgeldabreden. Eingebunden ist es in den Streit zwischen 
Käufer und Verkäufer über die Wirksamkeit eines Grundstückskaufvertrags. 
 
Der zu entscheidende Fall 
 
Der Beklagte verkaufte der Klägerin mit notariellem Vertrag eine Wohnungs- und Teileigentumseinheit; 
im Vertrag erklärten die Parteien zugleich die Auflassung. Als Kaufpreis wurde ein Betrag von 120.000 € 
beurkundet. Tatsächlich vereinbart war ein Preis von 150.000 €. Den Differenzbetrag von 30.000 € 
hatte die Klägerin bereits vor dem Beurkundungstermin in bar gezahlt. Nach Zahlung des restlichen 
Kaufpreises wurde die Klägerin als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen. Nachdem der Beklagte 
eine Selbstanzeige im Hinblick auf seine Mitwirkung bei der Verkürzung der Grunderwerbsteuer 
erstattet und das Finanzamt die Grunderwerbsteuer für den gesamten Kaufpreis festgesetzt hatte, 
führten die Parteien Gespräche über die Wirksamkeit des Kaufvertrags und dessen Rückabwicklung. Im 
Zug dessen beantragte und bewilligte die Klägerin auf Drängen des Beklagten zugunsten des Beklagten 
die Eintragung eines Widerspruchs gegen ihre Eintragung als Eigentümerin in das Grundbuch. Der 
Beklagte überwies daraufhin 120.000 € auf das Treuhandkonto eines Notars, der den Betrag an die 
Klägerin auszahlte, obwohl der Beklagte noch nicht wieder als Eigentümer eingetragen worden war. 
 
Die Klägerin verlangt vom Beklagten die Zustimmung zur Löschung des Widerspruchs. Das Landgericht 
Braunschweig hat den Kaufvertrag als nichtig angesehen und die Klage abgewiesen. Auf die Berufung 
hat das Oberlandesgericht Braunschweig den Beklagten verurteilt, der Löschung des Widerspruchs 
zuzustimmen. Die vom BGH selbst zugelassene Revision ist erfolglos geblieben, weil die Klägerin 
Eigentümerin Wohnungs- und Teileigentumseinheit geworden ist. Folge davon ist, dass der 
Widerspruch gegen ihre Eintragung im Grundbuch unberechtigt ist und sie in analoger Anwendung des 
§ 894 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) die Zustimmung zur Löschung des Widerspruchs verlangen 
kann. Dass sie dessen Eintragung auf Veranlassung des Beklagten zugestimmt hatte, bleibt für die 
Frage der Berechtigung des Widerspruchs unerheblich. 
 
Keine Nichtigkeit des Kaufvertrags wegen Formunwirksamkeit 
 
Der BGH prüft zunächst, ob der Kaufvertrag formunwirksam war und die Unwirksamkeit das dingliche 
Geschäft der Übereignung erfasste. Schon die erste Frage verneint der BGH. 
 



 
 

Aus der RECHTSPRECHUNG 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Entscheidungskommentierungen (nicht die besprochenen Gerichtsentscheidungen selbst) 
geistiges Eigentum der jeweiligen Verfasser und damit urheberrechtlich geschützt sind. Eine Verwendung der 

Kommentierungen hat daher unter Verwendung ordnungsgemäßer Kennzeichnung als Zitat zu erfolgen und den jeweiligen 
Verfasser der Kommentierung zu benennen. 

2 
 

Der Kaufvertrag sei nicht formunwirksam. Zwar war der beurkundete Vertrag mit dem zu niedrigen 
Kaufpreis als Scheingeschäft nichtig gemäß § 117 BGB und der gewollte Vertrag über 150.000 € 
zunächst formnichtig, weil er insoweit nicht, wie erforderlich nach § 311b BGB notariell beurkundet 
worden war. Nach § 311b Abs. 1 Satz 2 BGB wurde der Formmangel jedoch durch die Auflassung und 
Eintragung im Grundbuch geheilt, der Kaufvertrag wurde damit formwirksam. 
 
Keine Nichtigkeit des Kaufvertrags wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot 
 
Sollte der Kaufvertrag gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen, griffe der Heilungstatbestand des § 
311b Abs. 1 Satz 2 BGB nicht ein, weil dieser nur die Formnichtigkeit erfasst. 
 
Gemäß § 134 BGB ist ein Vertrag nichtig, der gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. 
 
Die Schwarzgeldabrede, so führt der BGH aus, habe aber nicht wegen eines Verstoßes gegen ein 
gesetzliches Verbot zur Nichtigkeit des Kaufvertrags geführt. 
 
Die Unterverbriefung hätte den Zweck gehabt, den Finanzbehörden einen geringeren Kaufpreis 
vorzuspiegeln, um hierdurch Steuern zu hinterziehen. Dass der nicht beurkundete Kaufpreisanteil in 
bar gezahlt wurde, habe für sich genommen keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Kaufvertrags. 
Bei einer solchen Motivation der Parteien sei der Kaufvertrag in der Regel nicht nichtig. 
 
Anders liege es nach ständiger, von den anderen Senaten des BGH geteilter Rechtsprechung des 
erkennenden Senats nur, wenn die Steuerhinterziehungsabsicht alleiniger oder hauptsächlicher Zweck 
des Kaufvertrags sei, was jedoch regelmäßig nicht der Fall sei, wenn der Leistungsaustausch – 
Übertragung des Grundstücks und Zahlung des Kaufpreises – ernstlich gewollt sei.  
 
Der BGH konstatiert allerdings, dass die Vereinbarung der Falschangabe des Kaufpreises zum Zweck 
einer nachfolgenden Steuerhinterziehung rechtlich etwas Anstößiges habe. Dies lasse den Vertrag 
selbst aber nur dann als rechtlich anstößig erscheinen, wenn die verbotene Steuerhinterziehung den 
von den Parteien beabsichtigten Hauptzweck des Vertrags bilde. Nur dann widerspreche das gesamte 
Rechtsgeschäft den der Rechtsordnung selbst innewohnenden rechtsethischen Werten und Prinzipien 
und sei folglich wegen eines Verstoßes gegen die guten Sitten nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig. Sei der 
Leistungsaustausch dagegen ernstlich gewollt und die Steuerhinterziehung nur Nebenzweck, bestehe 
nach der Zielrichtung des § 370 AO über die Strafbarkeit der Steuerhinterziehung und die Beitreibung 
der hinterzogenen Steuern hinaus kein Grund, dem Grundstücksgeschäft selbst die Wirksamkeit zu 
versagen. 
 
Vorliegend sei der Hauptzweck des Kaufvertrags nicht in der Hinterziehung von Steuern begründet 
gewesen, vielmehr der Leistungsaustausch von den Parteien durch die Begründung rechtsverbindlicher 
Verpflichtungen ernstlich gewollt und sodann auch vollzogen worden. Die „Ersparnis“ an 
Grunderwerbsteuer in Höhe von rund 1.500 € trete deutlich hinter das Erwerbsinteresse zurück.  
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Der Kaufvertrag sei auch nicht deswegen nichtig, weil die Schwarzgeldabrede für sich genommen 
nichtig gewesen sei und diese sich nach § 139 BGB auf den gesamten Kaufvertrag erstreckte. 
 
Nach § 139 BGB führt die Nichtigkeit eines Teils eines Rechtsgeschäftes zur Nichtigkeit des gesamten 
Rechtsgeschäfts, sofern nicht anzunehmen ist, dass die Parteien das Rechtsgeschäft in seinem 
wirksamen Teil auch ohne den nichtigen Teil abgeschlossen hätten. Zweck der Regelung sei es zu 
verhindern, so der BGH, dass den Parteien anstelle eines als Ganzes gewollten Rechtsgeschäfts ein Teil 
ihres Geschäfts aufgedrängt wird. 
 
Hier habe die Schwarzgeldabrede der Vorbereitung einer Straftat nach § 370 AO gedient. Selbst wenn 
sie deswegen für sich genommen nach §§ 134, 138 BGB nichtig gewesen sein sollte, führe dies nicht 
nach § 139 BGB zur Gesamtnichtigkeit des Kaufvertrags, weil davon auszugehen sei, dass die Parteien 
den Kaufvertrag auch ohne die Schwarzgeldabrede abgeschlossen hätten. Nach den Feststellungen des 
Berufungsgerichts hätten die Parteien den Kaufvertrag auch ohne die Schwarzgeldabrede, also bei 
Beurkundung des gesamten Kaufpreises, zu den gleichen Konditionen abgeschlossen. 
 
Der BGH konnte daher unentschieden lassen, ob im vorliegenden Fall eine Unwirksamkeit des 
schuldrechtlichen Kaufvertrags auch das dingliche Geschäft der Übereignung erfasst hätte. 
 
Unwirksamkeit des Kaufvertrags aufgrund von § 16a GwG 
 
Der BGH brauchte ferner nicht zu entscheiden, ob der mit Wirkung zum 28.12.2022 in das Gesetz 
eingefügte § 16a des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten 
(Geldwäschegesetz - GwG) die Nichtigkeit des Kaufvertrags bedingt hätte, wenn dieser nach dem 
31.03.2023 abgeschlossen worden wäre. Diese Vorschrift lautet: 
 
„Bei Rechtsgeschäften, die auf den Kauf oder Tausch von inländischen Immobilien gerichtet sind, kann 
eine geschuldete Gegenleistung nur mittels anderer Mittel als Bargeld, Kryptowerten, Gold, Platin oder 
Edelsteinen bewirkt werden. Dasselbe gilt für den Erwerb von Anteilen an Gesellschaften, zu deren 
Vermögen unmittelbar oder mittelbar eine inländische Immobilie gehört. Übergibt der Schuldner 
Bargeld, Gold, Platin oder Edelsteine oder überträgt er Kryptowerte als Gegenleistung, kann er diese 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung herausverlangen; die §§ BGB § 815 und BGB § 817 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sind nicht anzuwenden.“ 
 
Da diese neue Norm nach § 59 Abs. 11 GwG nur auf Verträge Anwendung findet, die nach dem 
31.03.2023 abgeschlossen wurden, konnte er sich auf den vorliegenden, weit früher geschlossenen 
Vertrag nicht auswirken. 
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Folgen der Schwarzgeldabrede für die Wirksamkeit des Vertrags unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des VII. Zivilsenats des BGH zum SchwarzArbG 
 
Nach der Rechtsprechung des VII. Zivilsenats ist ein unter den Anwendungsbereich des Gesetzes zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 
(Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz – SchwarzArbG) fallender Vertrag ohne Weiteres in seiner 
Gesamtheit nichtig, wenn darin Regelungen enthalten sind, die dazu dienen, dass eine Vertragspartei 
als Steuerpflichtige ihre sich aufgrund der nach dem Vertrag geschuldeten Werkleistungen ergebenden 
steuerlichen Pflichten nicht erfüllt. In subjektiver Hinsicht reicht es dafür aus, dass der Unternehmer 
vorsätzlich gegen seine steuerlichen Pflichten verstößt und der Besteller den Verstoß des 
Unternehmers kennt und bewusst zum eigenen Vorteil ausnutzt. Die Rechtsfolge der Gesamtnichtigkeit 
des Vertrags tritt dabei unabhängig vom verfolgten Hauptzweck des Vertrags ein. 
 
Der V. Zivilsenat des BGH sieht sich aufgrund dieser Rechtsprechung des VII. Senats nicht veranlasst, 
von seiner bisherigen, zuvor dargestellten Rechtsprechung zu Schwarzgeldabreden bei 
Grundstückskaufverträgen abzuweichen.  
 
Die Erwägungen, die im Fall eines Verstoßes gegen § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SchwarzArbG zur Nichtigkeit 
des Dienst- oder Werkvertrags führen, seien auf Schwarzgeldabreden im Rahmen von 
Grundstückskaufverträgen nicht übertragbar. Das Verbotsgesetz, gegen das durch eine solche Abrede 
verstoßen werde, § 370 AO, habe eine andere Zielrichtung. 
 
§ 1 SchwarzArbG verbiete unmittelbar den Abschluss von Verträgen, die auf die Nichterfüllung 
steuerlicher Pflichten gerichtet seien, weil das Ziel die Bekämpfung von Schwarzarbeit sei. Zur 
Erreichung dieses Zwecks wolle das Gesetz nicht nur den tatsächlichen Vorgang der Schwarzarbeit 
eindämmen, sondern im Interesse der wirtschaftlichen Ordnung und des redlichen Wettbewerbs den 
zugrunde liegenden Rechtsgeschäften ihre rechtliche Wirkung nehmen. Nur so könne der 
Leistungsaustausch zwischen den Vertragspartnern schlechthin unterbunden werden. 
 
Eine entsprechende Zielsetzung existiere für Schwarzgeldabreden bei Grundstückskaufvertragen nicht. 
Eine solche Abrede könne zwar gegen § 370 AO verstoßen. Nach dieser Vorschrift mache sich strafbar, 
wer Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder 
unvollständige Angaben mache und dadurch Steuern verkürze. Der Schutzzweck dieser Norm liege 
aber nicht zumindest auch im Schutz des redlichen Wettbewerbs, etwa dem Schutz anderer 
Kaufinteressenten, sondern allein in der Sicherung des staatlichen Steueraufkommens. Dieser Zweck 
erfordere es nicht, dem Grundstücksgeschäft selbst die Wirksamkeit zu versagen. 
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Anspruch des Beklagten auf Rückzahlung der 120.000 € 
 
Ob dem Beklagten, der über das Treuhandkonto des Notars den beurkundeten und ursprünglich von 
der Klägerin entrichteten Kaufpreis in Höhe von 120.000 € an diese zurückgezahlt hatte, wiederum ein 
Rückzahlungsanspruch gegen die Klägerin in selbiger Höhe zusteht, war nicht Gegenstand des 
Rechtsstreits. 
 


